
 Volkswirtschaftsdepartement 

Amt für Landwirtschaft 
  

 
  

Agrarmassnahmen 

Hirschistrasse 15 
Postfach 5182 
6431 Schwyz 
Telefon 041 819 15 10 
E-Mail afl@sz.ch 
www.sz.ch/landwirtschaft 

 

 
 

 

 
Ausnahmekriterien «Schleppschlauch-Pflicht» aufgrund von Gesuchen 

 Version 22.05.2024 

 
Grundsätzliches betreffend die Schleppschlauch-Pflicht» ist im Merkblatt «Emissionsmindernde 
Gülleausbringung» des Amtes für Landwirtschaft Schwyz beschrieben. 
 
Gemäss der Vollzugshilfe Umweltschutz in der Landwirtschaft (teilrevidierte Ausgabe 2021) kann 
die zuständige Behörde Amt für Landwirtschaft Schwyz im Einzelfall aufgrund eines Gesuchs hin 
technisch oder betrieblich begründete Ausnahmen bewilligen. Ausnahmen sind möglich, wenn auf 
bestimmten Flächen (Bewirtschaftungsparzellen) emissionsmindernde Ausbringverfahren: 

• aus Sicherheitsgründen nicht anwendbar sind,  

• aufgrund der Zufahrt die Erreichbarkeit nicht möglich ist oder  

• wenn der Einsatz wegen knapper Platzverhältnisse (z.B. wegen festen Hindernissen) nicht 
möglich ist.  

 
 Konkret wird bei folgenden Situationen eine Ausnahmebewilligung aufgrund von Anträgen erteilt:  

1. Pflichtfläche einer Bewirtschaftungsparzelle besteht aus Verbindungen bis 7 m Breite 
a) Trennung dieser Verbindungen führt zu Teilflächen < 25 a  Pflicht auf Flächen < 25 a entfällt 

generell. 
b) Trennung dieser Verbindungen führt zu Teilflächen > 25 a  Pflicht auf Flächen > 25 a bleibt 

bestehen 
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2.  Zufahrt eingeschränkt, maximale Strassen- und Wegbreite von 2.7 m auf eine einzelne Par-
zelle. Zufahrt zu einer einzelnen Parzellen eingeschränkt, Lichtmass (feste Begrenzung) der Zufahrt 
unter 2.7m. Für die Hofzufahrt gibt es keine Breiten-Beschränkung. Es ist grundsätzlich von der 
kleinstmöglichen Mechanisierung auszugehen. Wenn die Fläche aktuell begüllt  wird, ist die aktuelle 
Mechanisierung mit einem Schleppschlauch aufzurüsten. Es ist von der maximalen Durchfahrts-
breite auszugehen (Lichtmass). 
 
3. Feste Hindernisse 

Als feste Hindernisse gelten Hindernisse wie Gräben, Steine, Felsen, Trockensteinmauern oder 
Bäume. Bei Einzelhindernissen (z.B. Bäume) müssen 30 Hindernisse pro ha anzutreffen sein. Es 
werden mindestens 500 m2 betroffene Fläche und mindestens 5 Hindernisse benötigt um eine Be-
willigung zu erhalten. Ein Ausnahmegesuch wird auf die Teilfläche mit den Hindernissen erstellt. 
 

 
 
4. Schmale Fläche 
Teilbereich einer Fläche ist unter 7 m breit. 

 


